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ZEITGESPRACH

Lobbyismus und Politik
Der Parteispendenskandal schärft das Bewußtsein der Öffentlichkeit für den

Einfluß von Interessengruppen auf die Politik. Welche Rolle spielt der Lobbyismus in der
Demokratie? Besteht hier ein Bedarf an zusätzlichen Regelungen?

Hans Herbert von Arnim*

Staat und Verbände

Die Beurteilung von Interessen-
teneinflüssen auf die Politik

und sogar von Geldzahlungen an
Abgeordnete ist in Deutschland
merkwürdig unsicher. Eine Mi-
schung aus Eigeninteresse der Po-
litiker, Ideologie und mißverstan-
dener pluralistischer Pseudotheo-
rie hat es geschafft, den Eindruck
zu erwecken, als seien finanzielle
Einflußnahmen von Lobbyisten der
pluralistischen Demokratie we-
senseigen und jedenfalls harmlos.

An sich ist nichts dagegen ein-
zuwenden, daß sich Verbände
konstituieren, um gleichgerichtete
Interessen ihrer Mitglieder in den
wirtschaftlichen und politischen
Prozeß einzubringen. Interessen-
verbände sind nicht selten das ein-
zige Medium, mittels dessen der
Bürger in der Massendemokratie
seinen Interessen überhaupt Ge-
hör verschaffen kann. Was unor-
ganisiert ist, bleibt meist unbe-
rücksichtigt. •'

Die Existenz und die Aktivitäten
von Interessenverbänden als Aus-
fluß grundrechtlicher Freiheiten
grundsätzlich zu akzeptieren be-
deutet aber noch lange nicht, daß
die Unabhängigkeit von Politikern

* Der Verfasser hat sich mit Fragen des Lob-
byismus wiederholt befaßt, besonders ein-
gehend in Hans Herbert von A r n i m : Ge-
meinwohl und Gruppeninteressen. Die
Durchsetzungsschwäche allgemeiner Inter-
essen in der pluralistischen Demokratie,
Frankfurt am Main 1977, und vor kurzem in
d e r s . : Vom schönen Schein der Demo-
kratie. Politik ohne Verantwortung - am Volk
vorbei, Verlag Droemer, München 2000.

nicht schützenswert sei, und schon
gar nicht, daß auch finanziell-ma-
terielle Einflußnahmen auf Abge-
ordnete zu akzeptieren wären. Die
Gegenmeinung von der angebli-
chen Harmlosigkeit solcher Aktivi-
täten beruft sich auf die These, je-
des Interesse könne sich entspre-
chend seiner Bedeutung verband-
lich organisieren und werde sich
sozusagen von selbst die erforder-
liche Geltung verschaffen. Drohe
ein wichtiges Anliegen zu kurz zu
kommen, bilde sich eine entspre-
chende Gegenmacht („countervai-
ling power"), die die Dinge wieder
ins^ Lot bringe. Auf diese Weise
werde eine angemessene Berück-
sichtigung aller Interessen ge-
währleistet.

Nicht mehr
haltbare Harmonielehre

Diese in den Schul- und Lehrbü-
chern noch verbreitete pluralisti-
sche Harmonielehre, die auf ang-
lo-amerikanischen Pluralismus-
theoretikern beruht, unterstellt al-
so, im pluralistischen Kräftespiel
werde das Gerechte, das materiell
Richtige, schon von selbst heraus-
kommen. In unserer Demokratie
orientiere sich die Politik damit
quasi automatisch am Wohl des
Volkes. In dieser Sicht ist die Ein-
flußnahme von Interessenten, ja
selbst die finanzielle Einflußnahme,
nicht nur unbedenklich, sondern
erscheint geradezu als Vorausset-
zung für eine ausbalancierte ge-

meinwohlorientierte Politik. Nach
dieser Vorstellung könnten die Ab-
geordneten in letzter Konsequenz
eigentlich sogar alle Interessen Ver-
treter sein, ohne daß dies gemein-
wohlschädlich wäre, eben weil
man glaubt, darauf vertrauen zu
können, die Interessen pendelten
sich im freien Spiel der politischen
Kräfte aus, so daß im Parallelo-
gramm der Kräfte ein angemesse-
ner Kompromiß zustande komme.

Doch ist die Harmonielehre heu-
te in Wahrheit nicht mehr haltbar.
Aus verbandssoziologischen, poli-
tikökonomischen und verfassungs-
theoretischen Analysen wissen wir:
Je allgemeiner Interessen sind, je
mehr Menschen sie teilen, desto
schwieriger ist ihre verbandliche
Organisation und desto geringer
sind meist ihre Durchsetzungs-
chancen im Gesetzgebungsver-
fahren (und auch sonst in der
Politik). Diese Auffassung ist aller-
dings nicht ganz neu. So hatte
schon der Staatsrechtslehrer Ernst
Forsthoff darauf hingewiesen, in
der Wirklichkeit unserer politi-
schen Willensbildung fänden ge-
rade die allgemeinsten Interessen
„keinen gesellschaftlichen Pa-
tron"; sie seien so allgemein, daß
sie „die Grenzen gesellschaftlicher
Patronage" überstiegen. Der
Staatsrechtslehrer Joseph Kaiser
hatte als Hauptbeispiele dafür die
Interessen der Steuerzahler und
Verbraucher angeführt: Steuer-
zahler (zumindest von indirekten
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Steuern) und Verbraucher sind wir
ja alle. Die Frage, welches die ei-
gentlichen tieferen Ursachen für
die mangelnde verbandliche Orga-
nisationsfähigkeit allgemeiner In-
teressen sind, blieb allerdings lan-
ge offen.

Pluralismusdefizite
Hier setzt nun der politische

Ökonom Mancur Olson an; in sei-
nem Buch Logik des kollektiven
Handelns (1967) hat er schlüssig
nachgewiesen, warum sich zwar
enge Partikularinteressen, nicht
aber allgemeine, weite Bevölke-
rungskreise umfassende Interes-
sen in ausreichender Stärke ver-
bandlich organisieren lassen. Ol-
son legt dar, daß große Gruppen
selbst bei vollständiger Überein-
stimmung nicht im Gruppeninter-
esse handeln, „denn wie vorteil-
haft die Erfüllung von Funktionen
auch sein mag, die man von gro-
ßen freiwilligen Vereinigungen er-
wartet, es besteht für ein einzelnes
Mitglied einer latenten Gruppe
dennoch kein Anreiz, einer solchen
Gruppe beizutreten". Olsons The-
sen verbinden sich mit der Analyse
von Anthony Downs, der - auf Vor-
arbeiten Joseph Schumpeters auf-
bauend - schon 1957 in seinem
Buch Ökonomische Theorie der
Demokratie dargelegt hatte, daß
die Verfolgung allgemeiner Inter-
essen auch für Parteien oft nicht
lohnend erscheint. In der Wirklich-
keit der Gesetzgebung fehlt es am
Gleichgewicht der organisierten
Kräfte. Bestimmte machtvoll orga-
nisierbare Interessen kommen re-
gelmäßig eher zum Zuge, und all-
gemeine Interessen kommen häu-
fig genug zu kurz. Die von der
Macht der organisierten Interessen
bestimmte pluralistische Wirklich-
keit weist deshalb eine Schlag-
seite zu Lasten nichtorganisierba-
rer, insbesondere allgemeiner In-
teressen auf.

Schaut man genauer hin, so er-
gibt sich allerdings ein differenzier-
teres Bild: Sonderinteressen las-

sen sich in der Regel schlagkräfti-
ger organisieren als allgemeine
Interessen, Gegenwartsinteressen
sind politisch virulenter als Zu-
kunftsinteressen, wirtschaftliche
sind stärker als ideelle, Einkom-
menserwerbsinteressen werden
nachdrücklicher vertreten als Aus-
gabeninteressen. Da aber auch die
wichtigsten Ausgabeninteressen
solche der Allgemeinheit (der Kon-
sumenten und der Steuerzahler)
sind und man auch Zukunftsinter-
essen in einem weiteren Sinn als
allgemeine Interessen ansehen
kann, bleibt die Feststellung von
der Schwäche der Allgemeininter-
essen typischerweise richtig. Das
Gewicht dieser Feststellung kann
man schwerlich übertreiben. Wenn
Interessen desto weniger politi-
sche Berücksichtigung finden, je
größer der Kreis der Betroffenen
ist, läuft das praktisch auf einen
„Mechanismus umgekehrter De-
mokratie" hinaus.

Die Autoren
unseres Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Hans Herbert von Ar-
nim, 60, lehrt Öffentliches
Recht und Verfassungslehre
an der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer.

Prof. Dr. Ulrich von Alemann,
55, ist Inhaber des Lehrstuhls
II für Politikwissenschaft an
der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf.

Prof. Dr. Erwin K. Scheuch,
71, ist Professor em. für So-
ziologie an der Universität zu
Köln.

Prof. Dr. Siegfried F. Franke,
57, lehrt Wirtschaftspolitik
und Öffentliches Recht an der
Universität Stuttgart und ist
Dekan der Fakultät für Ge-
schichts-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften.

Daß diese Pluralismusdefizite in
jüngster Zeit immer stärker in Er-
scheinung treten, ist kein Zufall.
Solange das Sozialprodukt stark
wuchs und deshalb der Zugriff der
Partikularinteressen immer noch
genug für die Erfüllung allgemeiner
Interessen übrigließ und solange
der Wettbewerb der politischen
und gesellschaftlich-wirtschaftli-
chen Systeme die Partikularismen
zur Zurückhaltung mahnte, ließen
sich die Mängel des Systems noch
leichter überspielen. Doch die frü-
heren Bedingungen sind seit eini-
ger Zeit entfallen. Das wirtschaftli-
che Wachstum stagniert, der äu-
ßere Druck hat sich gelöst, und zu-
dem haben die Herausforderun-
gen, denen sich das Gemeinwe-
sen gegenübersieht, ungeheuer
zugenommen.

Erweist sich nun aber die plura-
listische Harmonie- und Gleich-
gewichtslehre als unrealistischer
Mythos, kommt es offenbar darauf
an, die Gegengewichte gegen Plu-
ralismusdefizite zu aktivieren und
zu stärken. Daß die verfassungs-
rechtliche Ordnung der Bundes-
republik in Wahrheit selbst gar
nicht von einem demokratischen
Automatismus ausgeht, bestätigt
die Existenz zweier Institutionen,
die den politischen Prozeß ergän-
zen. Sie machen deutlich, wie be-
grenzt in Wirklichkeit unser Ver-
trauen in die Problemlösungs-
fähigkeit der sich selbst überlasse-
nen Parteien und Verbände ist.

Die eine Institution ist die Recht-
sprechung, besonders die des
Bundesverfassungsgerichts. Die
Rechtsprechung ist immer mehr
an die Stelle der Politik getreten
und hat teilweise die Rolle eines
Ober- und Ersatzgesetzgebers an-
genommen. Die Ersetzung der
Politik durch Richterrecht und die
politische Korrekturrolle der Justiz
kommen immer unverhüllter zum
Vorschein. Erinnert sei nur an die
Urteile des Bundesverfassungsge-
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richts zur Schwangerschaftsunter-
brechung, zum Maastricht-Ver-
trag, zum internationalen Einsatz
der Bundeswehr und zur Familien-
besteuerung. Diese Rechtspre-
chung wird nach demoskopischen
Umfragen - trotz gewisser zwi-
schenzeitlicher Irritationen - von
zunehmenden Vertrauenswerten
für das Gericht und abnehmenden
Vertrauenswerten für das unter
dem Druck der Verbände stehende
Parlament begleitet; sie entspringt
weniger einem usurpatorischen
Anspruch der Karlsruher Richter,
sondern ist für jeden, der ein Ge-
spür für Gewichtsverlagerungen
zwischen den Verfassungsorganen
hat, ein unübersehbarer Indikator
für zunehmendes Versagen der
Politik.

Die zweite Institution war lange
die Deutsche Bundesbank in
Frankfurt. Sie ist in Sachen Geld-
politik weisungsfrei und von Re-
gierung und Parlament unabhän-
gig. Der Hauptgrund ist: Man will
die Bundesbank vom Spiel der po-
litischen Parteien und der Interes-
senverbände separieren, da man
diesen die Sicherung des Geld-
werts vor Inflation - in Anbetracht
der Versuchung zu kurzfristiger
und partikularer Politik - nicht zu-
traut.

Wo könnte das - strukturell be-
dingte - Versagen der Politik deut-
licher zum Ausdruck kommen als
in dieser Konstruktion? Auch auf
Europaebene mißtraut man der
Leistungsfähigkeit des von den
Parteien und Verbänden dominier-
ten pluralistischen Prozesses: Zur
Sicherung der Stabilität der neuen
europäischen Währung setzt man
wiederum auf eine unabhängige
Zentralbank - diesmal eine euro-
päische.

Direktwahlen und
Volksentscheide

Um Mißverständnisse zu ver-
meiden: Der Verfasser möchte das
Augenmerk auf die zentrale Frage

der Leistungsfähigkeit des plurali-
stischen Systems lenken, eine Fra-
ge, von der sehr viel mehr abhängt,
als ihre öffentliche und leider zum
Teil auch wissenschaftliche Nicht-
behandlung glauben macht. Der
Verfasser plädiert jedoch nicht für
die Ausweitung unabhängiger In-
stanzen. Diese sind ihrerseits nicht
unproblematisch, etwa weil die
politische Klasse, insbesondere
bei der Besetzung der Positionen,
zu starken Einfluß nimmt und wirk-
liche Unabhängigkeit der Institu-
tionen und ihrer Mitglieder nur
schwer erreichbar erscheint, wie
die Erfahrungen etwa mit einigen
Rechungshöfen und Verfassungs-
gerichten bestätigen. Zugleich ent-
behren solche Institutionen der (di-
rekten) demokratischen Legitima-
tion.

In dieser Situation stellt sich
deshalb die Frage, ob nicht die
Wahl der Mitglieder oder des Lei-
ters solcher Institutionen direkt
durch das Volk der bessere Weg
wäre, wie dies Bruno S. Frey zum
Beispiel für die Präsidenten der
Rechnungshöfe vorgeschlagen hat.
Die Direktwahl vermag Legitima-
tion und zugleich Handlungsfähig-
keit zu schaffen, auch durch eine
gewisse Distanz zu Parteien und
Interessenverbände. Dies illustriert
in Deutschland besonders das
Beispiel des direkt gewählten Bür-
germeisters.

Es geht darum, die vielfach ver-
lorengegangene Verantwortlichkeit
der Politik gegenüber der Allge-
meinheit der Wähler zu stärken
und zu diesem Zweck die ab-
geschotteten und verkungelten
Nominierungs- und Wahlverfahren
zu öffnen. Zudem sollte den Bür-
gern die Möglichkeit gegeben wer-
den, wichtige Sachentscheidun-
gen durch Volksbegehren und
Volksentscheid selbst in die Hand
zu nehmen. Wichtig ist natürlich
auch, die Interessentenabhängig-
keit der Abgeordneten, insbeson-
dere die durch materielle Zuwen-

dungen hervorgerufene, möglichst
zu verringern. Das Grundgesetz
und die Länderverfassungen mit
ihren die Unabhängigkeit der Ab-
geordneten postulierenden Be-
stimmungen (siehe für den Bund
Art. 38 I 2, 48 III 1 GG) sind des-
halb nicht Ausdruck eines überhol-
ten „frühkonstitutionellen" oder
„frühpluralistischen" Verfassungs-
und Parlamentsverständnisses, wie
Parlaments- und politikernahe Au-
toren gelegentlich formulieren, son-
dern stehen auf der Höhe der ak-
tuellen verfassungstheoretischen
Entwicklung.

Das Postulat der Unabhängig-
keit des Abgeordneten muß beste-
hen bleiben und sollte durch ge-
setzliche Vorkehrungen gestützt
werden. Nur leider ist der von den
Abgeordneten selbst gemachte
Straftatbestand der Abgeordne-
tenbestechung (§ 108e Strafge-
setzbuch) so eng gefaßt, daß er
praktisch nie zur Anwendung kom-
men wird. Wirkungslos ist auch
das Verbot von Interessentenzah-
lungen an Abgeordnete geblieben,
das das Bundesverfassungsge-
richt aus den genannten Verfas-
sungsbestimmungen entnommen,
das der Bundestag aber nie vollzo-
gen hat.

Verlust an Maßstäben

Es bleibt ein Skandal, wenn Ab-
geordnete neben ihrem Mandat
noch als Hauptgeschäftsführer ei-
nes Lobbyverbandes agieren und
dafür üppig bezahlt werden. Der
Abgeordnete erhält die Diäten zur
Sicherung seiner Unabhängigkeit.
Dann darf er sich nicht gleichzeitig
als vollbezahlter Funktionär in die
Abhängigkeit eines Interessen Ver-
bandes begeben. Was an solchen
Fällen erschüttert, ist weniger der
Mißbrauch des Amts durch ein-
zelne Abgeordnete - das hat es
schon immer gegeben - als viel-
mehr die Tolerierung und Ermuti-
gung solcher Vorgänge durch die
politische Klasse und der darin
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zum Ausdruck kommende Verlust
der Maßstäbe.

Nach den jüngsten Erfahrungen
sollte auch die unbeschränkte
Zulässigkeit von Spenden an poli-
tische Parteien überdacht werden.
Ich plädiere dafür, Spenden von ju-
ristischen Personen sowie Groß-
spenden von natürlichen Perso-
nen, die einen Betrag von 20000
DM überschreiten, überhaupt zu
verbieten. Als die staatliche Par-
teienfinanzierung 1958 in der Bun-
desrepublik eingeführt wurde, war
es politische „Geschäftsgrundla-
ge", daß im Gegenzug Großspen-
den verboten werden sollten. Mit
ihnen erkauft der Geldgeber nicht

selten willfähriges Verhalten der
Politik, auch wenn man dies im
Einzelfall nicht beweisen kann. So
hat 1998 ein Hamburger Ehepaar
beim Verkauf von über 30000 Ei-
senbahnerwohnungen des Bun-
des den Zuschlag für 7,5 Milliar-
den DM bekommen, obwohl es ein
Konkurrenzangebot gab, das eine
Milliarde höher lag. In zeitlichem
Zusammenhang damit hat das
Ehepaar an die damalige Re-
gierungspartei CDU mehrere Mil-
lionen gespendet. Ausschlagge-
bend ist nicht einmal, ob das Geld
wirklich die politische Entschei-
dung beeinflußt hat. Es genügt
schon der böse Schein, der solche

Großspenden leicht in den Dunst
der Korruption rückt, weshalb es
mir geboten erschiene, sie über-
haupt zu verbieten.

Derartige Zahlungen und ihre
rechtliche Zulassung sind geeig-
net, das Vertrauen der Menschen
in die Demokratie zu erschüttern.
Es ist eine jahrhundertealte Er-
kenntnis, daß in der Demokratie,
soll sie nicht zur Plutokratie entar-
ten, wirtschaftliches Kapital nicht
unbegrenzt in politische Macht
transformiert werden darf. Es wäre
wirklich überraschend, wenn diese
Erkenntnis für deutsche Abgeord-
nete und Parteien plötzlich nicht
mehr gültig sein sollte.

Ulrich von Älemann

Lobbyismus heute - Neue Herausforderungen
durch Globalisierung, Europäisierung und Berlinisierung

In Deutschland hat Lobbyismus
keinen guten Klang. Der Begriff

weckt immer noch pejorative As-
soziationen - wie manipulierte
Machenschaften von Interessen-
vertretern, illegitime Einflußnahme
in Hinterzimmern, wenn nicht gar
Anklänge an Patronage und Kor-
ruption. Im Mutterland des Lob-
byismus, im amerikanischen Kon-
greß, d.h. insbesondere in Wash-
ington D.C., bzw. „inside the belt-
way", ist das längst anders gewor-
den. Das Begriffsbild hat sich neu-
tralisiert, negative Wertungen sind
in den Hintergrund getreten, posi-
tive Konnotationen beginnen zu
dominieren.

Deshalb propagieren dort nicht
nur wirtschaftliche Interessengrup-
pen, sondern auch gesellschaft-
lich-politische Bürgerbewegun-
gen, wie z.B. „Common Cause"
ganz unbefangen „we lobby for
democracy" (oder peace, the poor,
the people, the minorities etc.).
Politischen Einfluß nehmen, Druck
machen, für die eigenen Klientel

etwas herausholen, das bedeutet
to lobby in den USA heute.

Der Interessenrepräsentant, der
in der Lobby des Capitöl Hill auf
Senatoren und Abgeordneten des
Repräsentantenhauses wartet, die
er umgarnen kann, das ist weitge-
hend Vergangenheit. Natürlich ist
damit die wirtschaftliche und ge-
sellschaftspolitische Interessen-
vertretung und -Wahrnehmung
nicht untergegangen. Ganz im Ge-
genteil: Sie hat sich professionali-
siert. Zwar sind noch die großen
klassischen Interessenorganisatio-
nen präsent, wie die Gewerk-
schaften AFL/CIO oder die Natio-
nal Association of Manufacturers
und die National Chamber of
Commerce oder auch die be-
rühmt-berüchtigte National Rifle
Association sowie neuerdings un-
zählige Umwelt- uiid Minoritäten-
organisationen. Aber zwei andere
Formen der Vertretung wirtschaftli-
cher Interessen sind in den USA
typischer geworden: Die Selbst-

repräsentanz der Großunterneh-
men einerseits und die advokatori-
sche Fremdvertretung durch pro-
fessionelle (Anwalts-) Kanzleien
und Agenturen für kleinere Unter-
nehmen und Interessen anderer-
seits.

Insgesamt ist der US-amerikani-
sche Lobbyismus extrem zersplit-
tert, zumal da jeder der hundert Se-
natoren und der 435 Haus-Abge-
ordneten als Chef-Lobbyist seiner
eigenen „constituency" fungiert,
was sowohl Wahlkreis als auch
Wählerklientel bedeutet und immer
die wirtschaftlichen Interessen der
örtlichen Industrie und Arbeits-
plätze mit einschließt. Und dies
wird als absolut legitim geachtet.

Traditionelle
deutsche Staatszentriertheit

Werden wir auch in dieser Hin-
sicht, wie das in Wahlkämpfen oft
beschworen wird, amerikanisiert?
Auch hier ist, so werde ich zeigen,
wie im übrigen bei den Wahl-
kampagnen genauso, höchstens
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